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Gemeindenachrichten 
1 /  2017 

St. Veit in der Südsteiermark im Oktober 2017 
 
 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2017/2018 
 
Die Stmk. Landesregierung gewährt auch im heurigen Jahr einen einmaligen Heizkostenzuschuss in der 
Höhe von € 120,-- für alle Heizungsanlagen. 
Der Heizkostenzuschuss wird ausschließlich auf Antrag gewährt. Die Eingabe des Antrages hat ab dem 15. 
September bis spätestens 22. Dezember 2017 beim Gemeindeamt in St. Veit am Vogau oder in den 
Außenstellen St. Nikolai ob Draßling und Weinburg am Saßbach während der Parteienverkehrszeiten zu 
erfolgen (wird über EDV erfasst und an das Land Steiermark weitergeleitet). Antragsberechtigt sind alle 
Personen die seit 01.09.2017 ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. 
Als Einkommen gilt das gesamte Haushaltseinkommen aller Personen, die im Haushalt mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind.  
 
Für die Gewährung des Heizkostenzuschusses gelten folgende Einkommensgrenzen: 

 für 1-Personen-Haushalte: € 1.185,-- 

 für Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.777,-- 

 für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind: €355,-- 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Einkommen auch Pachtentgelte sowie sonstige 
Einkünfte bereits enthalten sein müssen und auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld mitberechnet werden.  
 
Wie auch in den letzten Jahren sind heuer nur jene Personen anspruchsberechtigt, die keinen Anspruch 
auf Wohnunterstützung haben! Die Einkommensgrenzen gelten auch für jene Personen, die von der 
Rezeptgebühr befreit sind.  
Einkommen von Personen, die in einem Haushalt für die 24-Stunden-Betreuung (nach den Richtlinien des 
Bundes) angemeldet sind, werden nicht für die Berechnung herangezogen. Somit werden die betreffenden 
Haushalte ersucht, selbstständig festzustellen, ob eine Anspruchsberechtigung gegeben ist und bei Zutreffen 
derselben rechtzeitig den Antrag mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen im Gemeindeamt zu stellen. 
Die genauen Richtlinien können über die Gemeindehomepage unter Aktuelles eingesehen werden. 
 
 

PFLEGEFÖRDERUNG  
 
Zur Unterstützung von Familienhaushalten, in denen aufgrund von zu pflegenden Angehörigen 24h-
Pflegekräfte angemeldet sind, hat der Gemeinderat am 22.03.2016 eine 24h-Pflegeförderung beschlossen. 
Die Gemeinde gewährt eine Förderung in Form von Einkaufsgutscheinen (Regionsgutscheine) im Wert von 
maximal 100,- € pro Jahr. Die Förderung steht auch nur anteilsmäßig pro Jahresquartal zu, wenn im 
Quartalszeitraum die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 
Voraussetzung ist, dass zumindest zwei Pflegekräfte mit Wohnsitz angemeldet und dafür die 
Kanalbenützungsgebühr an die Gemeinde entrichtet wurde. 
Die Förderung – auch anteilsmäßig pro Quartal - kann erst am Ende des jeweiligen Jahres gewährt werden 
und ist schriftlich unter Angabe der beschäftigten Pflegekräfte zu beantragen. Auf die Förderung besteht kein 
Rechtsanspruch und behält sich die Gemeinde Änderungen vor.  
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SCHULVERANSTALTUNGSFÖRDERUNG – ZUR ERINNERUNG 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.06.2016 beschlossen, eine Schulveranstaltungsförderung ab 
dem Schuljahr 2016/2017 zu gewähren.  
Die Förderung erfolgt auf Antrag und in Form von Regionsgutscheinen in der Höhe von € 20,-- je Schüler. 
Sie wird nur bei Besuch einer Pflichtschule (1. – 9. Schuljahr) und für Schüler, die ihren Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde haben, gewährt. Der Schüler bzw. die Schülerin muss an einer mehrtägigen (zumindest 2-
tägigen) Schulveranstaltung teilgenommen haben.  
Die Förderung wird nur einmal pro Schuljahr gewährt. Eine Bestätigung über den Besuch der 
Schulveranstaltung und eine Zahlungsbestätigung muss vorgelegt werden. Die Förderung wird 
ausschließlich im Nachhinein (nach der Schulveranstaltung) ausbezahlt.  
Das Antragsformular ist im Marktgemeindeamt und in den Außenstellen erhältlich. 
 
 

BEWUCHSENTFERNUNG ENTLANG VON WEGEN UND 
KREUZUNGSBEREICHEN 
 
Im Hinblick auf den Winterdienst möchten wir die Grundeigentümer von Waldgrundstücken und 
Grundstücken mit Sträuchern- und Heckenbepflanzungen auffordern, den Bewuchs entlang von Straßen und 
Wegen zu kontrollieren und überhängende oder in den Straßenraum ragende Äste und Zweige zu entfernen. 
Dies ist besonders in Kreuzungsbereichen und bei Ausfahrten wichtig. 
Nur so können Verkehrsteilnehmer die Wege im vollen Umfang benutzen und müssen nicht auf anrainende 
Grundstücke ausweichen bzw. können gefahrlos in einen Kreuzungsbereich einfahren. Auch die 
Schneeräumung durch unsere Einsatzfahrzeuge wird damit im vollen Umfang gewährleistet. 
Natürlich wird auch die Gemeinde mit deren Gerätschaften Baumschneidearbeiten vornehmen. Es wird aber 
darauf hingewiesen, dass die Entfernung des überhängenden Bewuchses zu den Pflichten des 
Grundeigentümers gehört und bei Schäden an Verkehrsteilnehmern bzw. an Fahrzeugen der Baum-
/Straucheigentümer zur Haftung herangezogen werden kann. So hat zumindest der Oberste Gerichtshof 
nach einem aufgetretenen Schaden an einem LKW den Baumeigentümer – unabhängig von einer etwaigen 
Verpflichtung des Straßenerhalters – als strafbar befunden. Bitte helfen Sie hier auch in Ihrem Interesse mit. 
– DANKE! 
 
 

AUSZAHLUNG DES JAGDPACHTENTGELTES 
 

25. Oktober bis 07. Dezember 2017 
 
Die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes 2017 erfolgt auf Grundlage des Aufteilungsentwurfes. 
Das Jagdpachtentgelt kann von 25. Oktober bis 07. Dezember 2017 von den Grundbesitzern (Eigentümern) 
zu den Parteienverkehrszeiten beim Gemeindeamt in St. Veit am Vogau oder in den Außenstellen St. Nikolai 
ob Draßling und Weinburg am Saßbach nur persönlich beantragt werden. Die Auszahlung erfolgt mit 
Überweisung auf ein Bankkonto. Daher ist unbedingt die Bankverbindung (IBAN) mitzubringen! 
 
Anteile die nicht innerhalb der angeführten Frist (6 Wochen) beantragt werden, verfallen zugunsten der 
Gemeindekasse. Hierzu hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die nicht behobenen Anteile der 
jeweiligen Katastralgemeinde zur Verwendung zugeführt werden. Somit können gemeinsame Vorhaben für 
die Ortschaften unterstützt werden. 
 

Die Parteienverkehrszeiten: 
St. Veit am Vogau St. Nikolai ob Draßling Weinburg am Saßbach 

Montag - Freitag: 08:00 – 12:00 
Uhr sowie Montag und Freitag: 
13:00 – 16:30 Uhr 

Montag, Dienstag, Mittwoch, 
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr und 
Mittwoch: 14:00 – 17:00 Uhr 

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
08:00 – 12:00 Uhr und Dienstag: 
14:00 – 18:00 Uhr 

 
 

ERSTELLUNG DES VERANSTALTUNGSKALENDERS 
 
Am 3. November 2017 findet im Gasthaus Senger, Leitersdorf um 19:00 Uhr wieder die Erstellung des 
Veranstaltungskalenders statt. Eingeladen sind Verantwortliche aus Vereinen, Institutionen, Feuerwehren 
und Gastwirte, um die Veranstaltungen im kommenden Jahr bekannt zu geben und untereinander 
abzustimmen. 
 



 
 
 


